
Zur Aktualität

Kein Zutritt für die 
Polizei
Dürfen Polizistinnen eine Redaktion stürmen, weil sie eine 
Mitarbeiterin für verdächtig halten? Nein, die Polizei darf so-
gar aktiv daran gehindert werden. Ein neues Urteil stärkt die 
Medienfreiheit in der Schweiz.
Von Brigitte Hürlimann, 20.07.2021

Kürzlich standen eine Polizistin und ein Polizist in Vollmontur vor dem In-
nenhof jenes Gebäudes, in dem sich die Redaktion der Republik beöndet. 
Sie kamen ins Gespräch mit einem Redaktionsmitarbeiter, der draussen 
rauchte. Man stellte sich gegenseitig hH(ich vor, und der Republik-Kollege 
erklärte den Uniformierten, dass dies kein )otel mehr sei Qwas die beiden 
nicht wusstenF, sondern auf zwei Stockwerken eine Redaktion. Und nein, 
Probleme mit dem yuartier gebe es keine. Die beiden Gäste durWen auf 
Einladung hin das ZoJer im Erdgeschoss und den Pausenraum besichtigen, 
danach gingen alle wieder ihrer Bege.

–iemlich genau zwei Lahre früher hatte eine andere Redaktion ebenfalls 
Üesuch von der Polizei, der jedoch deutlich unangenehmer ausöel 2 und 
am Schluss vor dem Strafrichter landete.

Üetro0en  war  Radio  1ora,  dessen  Redaktion  ebenfalls  im  –ürcher 
1angstrassenviertel untergebracht ist, nur wenige Meter von der Republik 
entfernt. Das yuartier gilt bei der Polizei als Problemzone, als )otspot 
und übermässig arbeitsträchtiger Einsatzort. Die Dichte an 8berwachungs-
kameras ist enorm. 9A:O war auch der Eingang zur Republik wochenlang 
heimlich geölmt worden 2 ohne genügende Rechtsgrundlage. 

Es vergeht fast keine Stunde, in der von den Redaktionsfenstern der Re-
publik aus nicht ein Polizeieinsatz, vorbeifahrende oder vorbeispazierende 
Patrouillen beobachtet werden kHnnen.

Den Zutritt verweigert
Ende Luni 9A:x war eine 1ora-Moderatorin mit Verspätung zur Trbeit un-
terwegs und musste deshalb die letzten paar Meter bis zur Redaktion ren-
nen. Sie öel einer Polizeipatrouille auf, die im Tuto unterwegs war. Zür die 
zwei Polizisten und die Polizistin war der Zall klarà Die Zrau rennt vor ihnen 
davon, hat etwas zu verbergen und benimmt sich verdächtig.

Schliesslich ist das yuartier ja eine Problemzone. Und die junge, rennende 
Zrau hat keine weisse )aut.

Die drei Uniformierten stiegen also aus, gingen der Zrau nach und gelang-
ten vor die Redaktionsräume des Radios, den Trbeitsplatz der Rennenden. 
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Ein Mitarbeiter, der draussen stand, stellte sich ihnen entgegen. Er klärte 
die Polizisten darüber auf, dass dies eine Redaktion sei, die sie nicht ein-
fach so betreten dürWen. Es gelte das Redaktionsgeheimnis. «b sie einen 
Durchsuchungsbefehl vorweisen kHnnten?

Das konnten sie nicht. Die drei wollten eine Zrau kontrollieren, es war eine 
ungeplante, sozusagen spontane Tktion. Die Polizisten fühlten sich vom 
Radiomitarbeiter gestHrt, weil er sie nicht ins )aus liess. Die Üegegnung 
endete damit, dass der Mann an die Band gedrückt wurde, mit nach hinten 
ö»ierten Trmen. Escort-Gri0 nennt man das. Die Polizisten interessierten 
sich nun nicht mehr für die rennende Zrau, sondern konzentrierten sich auf 
den Radiomitarbeiter.

Dieser wurde auf die Bache gebracht und wegen )inderung einer Tmts-
handlung angezeigt. Der Staatsanwalt forderte eine bedingte Geldstrafe von 
9A 4agessätzen C OA Zranken.

Ein schneller Freispruch
Der Strafprozess gegen den 1ora-Mitarbeiter fand Mitte Luli am Üezirks-
gericht –ürich statt 2 mit einem Polizeiaufgebot, als stünde ein gewalt-
tätiger Schwerverbrecher vor Gericht. Einzelrichter David Egger sprach den 
Üeschuldigten noch gleichentags frei. Er sei zwar den beiden Polizisten und 
der Polizistin tatsächlich in den Beg gestanden, habe sie aber nicht in ihrer 
Tmtshandlung hindern wollen.

Damit folgt der Richter den Üeteuerungen des Radiomitarbeiters, der stets 
ausgesagt hat, er habe es als seine P(icht als Trbeitnehmer erachtet, das 
Eindringen der Polizei zu verhindern, damit das Redaktionsgeheimnis ge-
wahrt bleibe.

qDer Medienraum muss respektiert werdenI, sagte der 1ora-Tngestell-
te am Prozess. Das Radio habe vom Üund den ProgrammauWrag bekom-
men, Tnliegen von Minderheiten und von Menschen mit Migrations-
hintergrund aufzunehmenà qIn unserer Redaktion halten sich oW ge(üch-
tete und traumatisierte Menschen auf. Sie wären vom Tufmarsch der Poli-
zisten schockiert gewesen, davor musste ich sie schützen.I

Der Schutz der Redaktionen wird auf Verfassungsebene geregelt, er ist 
4eil der Medienfreiheit. Die Polizei darf ein Medienhaus nicht ohne Tn-
lass, ohne triWige Gründe betreten. Tuch wenn sie dafür einen )aus-
durchsuchungsbefehl vorweisen kann, gilt die polizeiliche oder staats-
anwaltliche Intervention bei Medien als hHchst problematisch 2 und 
kommt hierzulande glücklicherweise selten vor.

Carla Del Pontes Aktion
–u einer spektakulären Tktion war es im Dezember :xxJ gekommen, als 
die ÜundesanwaltschaW unter der 1eitung von Karla Del Ponte die –ürcher 
Redaktionsräume der qSonntags–eitungI sowie die Bohnungen von zwei 
Lournalisten durchsuchte. Unterstützt von der Kantonspolizei beschlag-
nahmten die Strafverfolger Dokumente, Disketten und ein Notebook.

Grund für den Einsatzà Die Lournalisten hatten sich geweigert, ihre yuel-
len o0enzulegen und Unterlagen herauszugeben. Die –eitung hatte über 
die 4ätigkeit der qIslamischen )eilsfrontI berichtet 2 und die Üundes-
anwaltschaW fühlte sich dadurch in ihren laufenden Untersuchungen ge-
stHrt.
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Das  Vorgehen  der  Strafverfolger  führte  zu  harscher  Kritik.  Die 
Lournalistenorganisationen  und  der  Verlegerverband  sprachen  von 
qEinschüchterungsversuchenI. Der Presserat befand, die )ausdurch-
suchung sei qin keiner Trt und BeiseI gerechtfertigt gewesen.

War die Kontrolle notwendig?
Das jüngste Urteil aus dem Üezirksgericht –ürich kann als Stärkung der 
Redaktionsfreiheit verstanden werden 2 und damit der Medienfreiheit ins-
gesamt. Der 1ora-Mitarbeiter durWe die Polizisten an der 4ür auLalten, er 
hat damit nichts StraMares getan. Denn was in den Medienhäusern an In-
formationen herumliegt oder wer sich dort auLält, das alles geht die Straf-
verfolger prinzipiell nichts an. Und schon gar nicht dürfen sie ohne Tnlass 
und ohne Einladung in die Redaktionen eindringen.

Tuf diesen zweiten Punkt 2 den Tnlass der Polizeiaktion im Radio 1ora-
 2 ging der Einzelrichter allerdings nicht ein. Verteidiger Marcel Üosonnet 
hatte in seinem PlädoJer ausführlich dargelegt, dass es nur einen Grund 
dafür gebe, warum die Dreierpatrouille der Radiomoderatorin nachgerannt 
seià Racial Proöling.

Die Zrau, so Üosonnet, habe nichts anderes gemacht, als an ihren Trbeits-
platz zu eilen. Zür eine Kontrolle habe es keinen Tnlass gegeben. Und an-
lasslose Personenkontrollen oder Identitätsabklärungen seien schlicht un-
zulässigà qEs braucht speziösche Verdachtsmomente. Und die lagen bei der 
Radiomoderatorin nicht vor. Die Kontrolle war nicht notwendig.I

Zür Üosonnet liegt eine rechtswidrige polizeiliche Massnahme vor, die gar 
nicht zur q)inderung einer TmtshandlungI führen kann.

Dieses 4errain mochte der Strafrichter nicht betreten. Er glaubte den Poli-
zisten, dass die davonrennende Zrau verdächtig gewirkt habe. Es gebe für 
ihn keinen Tnlass, so David Egger, von Racial Proöling auszugehen. Und 
überhaupt sei an diesem Prozess das Verhalten des Radiomitarbeiters das 
4hema und nicht das Verhalten der Zrau.

Der Radiomitarbeiter wird freigesprochen und für seine Umtriebe entschä-
digt. Bas nach diesem Prozess jedoch o0enbleibtà Bie sehr ist es mit einem 
Risiko verbunden, wenn man durchs 1angstrassenNuartier rennt? Und wie 
stark erhHht sich dieses Risiko für People of Kolor?

REPUBLIK republik.love/2021/07/20/kein-zutritt-fuer-die-polizei (PDF generiert: 05.11.2024 16:23) 3 / 3

https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/rassismus/dossier/rassistisches-profiling/situation-in-der-schweiz/stand-diskussion
https://republik.love/2021/07/20/kein-zutritt-fuer-die-polizei

